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1. Abschlussprüfungen im Schuljahr 2025/26 – Allgemeines 
 

Am Ende der Pflichtschulzeit soll jede Schülerin und jeder Schüler möglichst einen Schulabschluss 

erreicht haben.  

 

1.1 Jahrgangstufe 9 
Neu: Es finden Prüfungen zum Erreichen des ESA statt: zwei schriftliche (Deutsch und Mathematik) 

und eine mündliche Prüfung nach Wahl der Schüler*innen. 

Ende Januar wählen die Schülerinnen und Schüler ein Fach aus den Fächern Berufliche Orientie-
rung, Englisch, Gesellschaft oder Biologie. 
 

Alle Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen, deren Halbjahreszeugnis keine MSA-Prognose oder 

„Sek II“-Prognose ausweist, nehmen an den Prüfungen zum Erreichen des ESA teil. Die übrigen 

erreichen den ESA nach §29 Abs.2 ohne Teilnahme an der Prüfung, wenn auch am Ende des 

Schuljahres die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt werden. 

 

1.2 Jahrgangstufe 10 
Neu: Es finden Prüfungen zum Erreichen des MSA statt: zwei schriftliche (Deutsch und Mathema-

tik) und zwei mündliche Prüfungen (Englisch und eine nach Wahl der Schüler*innen).  

Ende Januar wählen die Schülerinnen und Schüler ein Fach aus den Fächern Berufliche Orientie-
rung, Philosophie, Gesellschaft oder Biologie. 
 

Alle Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen, die am Ende des 1. Halbjahres die Prognose 

„MSA“ (mittlerer Schulabschluss) haben, nehmen an den Prüfungen zum MSA teil.  

 

Neu: Alle Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen, die am Ende des Schuljahres die Prognose 

„Sek II“ (Übergang in die Vorstufe der gymnasialen Oberstufe) erreichen, erhalten den MSA ohne 

Teilnahme an der Prüfung (§ 30 Abs. 2). 

 

Im Jahrgang 10 können Schülerinnen und Schüler auf schriftlichen Antrag (formlos) der Erzie-

hungsberechtigten bei fehlenden Voraussetzungen an den MSA Prüfungen teilnehmen, wenn die 

Zeugniskonferenz dies befürwortet. Dieses Verfahren gilt nicht für die ESA2. 

 

Schülerinnen und Schüler, die im Jahrgang 9 einen ersten allgemeinbildenden Schulabschluss 

(ESA) erreicht haben, können die Prüfungen zum ersten allgemeinbildenden Schulabschluss ganz 

oder teilweise wiederholen oder aber auch auf die erneute Teilnahme an den Prüfungen verzichten 

und erhalten am Ende von Jahrgang 10 einen erweiterten ESA (eESA), wenn in allen Fächern die 

Note G4 erreicht wird. 

 

Schülerinnen und Schüler, die im Jahrgang 9 keinen Abschluss erreicht haben und die im Januar 

2025 erneut keine Prognose auf einen Abschluss haben, müssen an den Prüfungen zum ersten 

allgemeinbildenden Schulabschluss teilnehmen und erhalten ebenfalls einen erweiterten ESA, 

wenn in allen Fächern die Note G4 erreicht wird. 
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2. Information der Prüflinge durch die Klassen-/Fachlehrer 
 

Vor den Prüfungen (spätestens Ende Februar) werden die Schülerinnen und Schüler von den Fach- 

und Klassenlehrerinnen und -lehrer über die schriftlichen Termine und den Ablauf der Prüfungen 

informiert. Für die mündlichen Prüfungen wird zu diesem Zeitpunkt nur der Zeitraum genannt. 

Wichtig ist, dass die Prüflinge vor der Prüfung auf die Vorschriften über Versäumnis und besondere 

Vorkommnisse hingewiesen werden. Siehe dazu APOGrundStGy § 25 Absatz 2: Wer einen Prü-

fungstermin oder mehrere Prüfungstermine ohne wichtigen Grund versäumt, erhält keinen Ab-

schluss.  
 

3. Schriftliche Prüfungen 
 

3.1. Termine 
 

Die schriftlichen Prüfungen finden wie folgt statt: 

 

• Freitag, 10.04.2026, ESA-Mathematik 

• Montag, 13.04.2026, MSA-Mathematik 

• Dienstag, 14.04.2026, ESA und MSA SFP (Sprachfeststellungsprüfung) 

• Donnerstag, 16.04.2026, ESA-Deutsch 

• Freitag, 17.04.2026, MSA-Deutsch 

 

In der Zeit der schriftlichen Prüfungen, vom 10. bis zum 17.04.2026 findet kein Unterricht für die 

Schülerinnen und Schüler der teilenehmenden Klassen statt. Schülerinnen und Schüler, die nicht 

an den Prüfungen teilnehmen, schreiben in dieser Zeit die zweiten Klassenarbeiten des Halbjah-

res. 

 

Zur Vorbereitung der Schriftlichen Prüfungen gibt es jeweils ein Heft der Behörde mit hilfreichen 

Informationen. Dieses können Sie im Internet finden: https://www.hamburg.de/abschlussprue-

fungen   

 

Beginn der schriftlichen Prüfungen ist jeweils um 9.00 Uhr.  

Dauer der Prüfungen: Deutsch 135 Min, Mathematik 120 Minuten. Es wird keine zusätzliche Ein-

lesezeit gewährt. 

Neu zugewanderten Prüflingen werden für den ESA/MSA Erleichterungen gewährt (s. Anlage 2).  
 

3.2. Hilfsmittel während der schriftlichen Prüfungen 
 

 Welche Hilfsmittel erlaubt sind, geht aus den Regelungen für die zentralen schriftlichen Prü-

fungsaufgaben hervor (siehe oben) 

   

 Deutsch = Rechtschreibwörterbuch,  

 Englisch = Zweisprachiges Wörterbuch, kein elektronisches Wörterbuch!,  

 Mathematik = Taschenrechner, nicht programmierbar und nicht graphikfähig, Schreib- und 

Zeichengeräte, Formelblatt, Rechtschreiblexikon,  

 SFP = keine Hilfsmittel, d.h. IVK-SuS und ehemalige IVK-SuS dürfen kein muttersprachliches 

Wörterbuch verwenden! 
 

https://www.hamburg.de/abschlusspruefungen
https://www.hamburg.de/abschlusspruefungen
http://www.hamburg.de/abschlusspruefungen


 
 

 

 

5 

 

4. Mündliche Prüfungen. Eine genaue Terminierung erfolgt spätestens im 

Mai. 
 

 Die mündlichen Prüfungen für die Jahrgänge 9 und 10 finden am Standort Krausestraße statt.  

 Der Prüfzeitraum für die mündlichen Prüfungen ist vom 26.05. bis zum 29.05.2026.  

 Die Prüfungsteilnehmer*innen der 9. und 10. Klassen haben in der Prüfungszeit keinen regu-

lären Unterricht.  

 Nach den Zeugniskonferenzen am Ende des ersten Halbjahres wählen die Schülerinnen und 

Schüler ihre mündlichen Prüfungsfächer. 

 
  

5. Sprachfeststellungsprüfungen 
 

Schülerinnen und Schüler, deren Erstsprache nicht Deutsch ist und die am Regelunterricht in einer 

deutschen Schule zum ersten Mal im Verlauf der Sekundarstufe I teilnehmen, können die Ab-

schlussprüfung im Fach Englisch durch eine Abschlussprüfung in ihrer Herkunftssprache ersetzen 

(Sprachfeststellungsprüfung), wenn sie weniger als drei vollständige Schuljahre am Englischunter-

richt teilgenommen haben und fachkundige Prüfer*innen für die jeweilige Herkunftssprache zur 

Verfügung stehen. Die Anmeldung erfolgt am Ende des ersten Halbjahres (Januar). Eine entspre-

chende Aufforderung an die Klassenleitungen wird rechtzeitig durch die Abteilungsleitung erfol-

gen, die die Schülerinnen und Schüler informieren werden. 

 

6. Umrechnung der E- und G-Noten – Erreichen von Abschlüssen 
 

Siehe Anlage 2 
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Anlage 1 
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Anlage 2  

 

Abschlussbestimmungen für die Sek I der Stadtteilschule gemäß 

APO GrundStGy 
 

 Regelfall Ausschluss Ausgleich 

Erster allgemeinbil-

dender Schulab-

schluss nach Jg. 9 

oder Jg. 10 

Entweder: Teilnahme 

an der Prüfung und 

Durchschnitt G 4 

über alle Fächer und 

Lernbereiche 

Oder: Nichtteil-

nahme an der Prü-

fung und G 2 in allen 

Fächern bzw. Aus-

gleich von zwei No-

ten unter G 2 

Versäumnis eines Prü-

fungstermins ohne wichti-

gen Grund 

• G 5 in Mathematik 

und Deutsch  

• G 6 in Deutsch oder 

Mathematik oder 

Englisch 

•  2 x G 6  

• 3 x G 5  

• 1 x „nicht bewert-

bar“ 

1 x G 5 durch G 2 

oder 2 x G 3 

 

 

1 x G 6 durch G1 

oder 2 x G 2 

 

Mittlerer Schulab-

schluss nach Jg. 10 

  

Teilnahme an der 

Prüfung und G 2 in 

allen Fächern bzw. 

Ausgleich von zwei 

Noten unter G 2  

Versäumnis eines Prü-

fungstermins ohne wichti-

gen Grund 

• 2 x G 3 in Deutsch, 

Mathematik, Eng-

lisch  

• 1 x G 4 in Deutsch, 

Mathematik, Eng-

lisch  

• G 3 und G 4 

• 1 x „nicht bewert-

bar“ 

1 x G 3 durch E 3 

oder 2 x E 4 

 

 

1 x G 4 , G 5, G 6 

durch 1 x E 2 oder 2 

x E 3 

Versetzung in die 

Vorstufe der Gymna-

sialen Oberstufe 

Erwerb des MSA und 

E 4 in allen Fächern 

• 2 x G 2 in Deutsch, 

Mathematik, Eng-

lisch 

• 1x G 3 in Deutsch, 

Mathematik, Eng-

lisch  

• G 2 und G 3 

• 3 x G2  

• 1 x „nicht bewertbar 

1 x G 2 durch E 2 

oder 2 x E 3  

 

 

1 x G 3, G 4, G 5, G6 

durch 1 x E 1 oder 2 

x E 2 

 

 

 

Bitte beachten: Ausnahmeregelungen bei längerer Krankheit oder anderen schwerwiegenden Belas-

tungen für den Übergang in die Oberstufe möglich. 

 

 


